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ADR-Änderung ab 2021

Mit Ablauf der Übergangsfrist ADR 2021 (30.06.2021) gelten 
neue Regelungen für die Belüftung beim Gastransport. Die 
Regelung fordert schon länger eine gute Belüftung beim ge-
werblichen Transport von Gasflaschen. Ergänzt wird diese nun 
um folgendes: „Wenn eine gute Belüftung nicht möglich ist […] 
darf zwischen dem Ladeabteil und den während der Beförde-
rung zugänglichen Abteilen und dem Fahrerhaus kein Gasaus-
tausch möglich sein […]“.

Gut belüftet bedeutet mindestens 2 Lüftungsöffnungen à 100 
cm2. Gasdichte Trennung bedeutet, dass das Fahrerhaus 
konstruktiv vom Laderaum getrennt ist und keine Verbindung 
(Lüftung etc.) zwischen diesen beiden Bereichen besteht. Bei 

Standardfahrzeugen, wie PKW, Kombinationsfahrzeugen, 
Transporter, Kleinbus/Minivan und Kastenwagen ist keine gas-
dichte Trennung gegeben.

Ausgenommen von dieser Änderung ist die Beförderung von 
Gasen z. B. durch Privatpersonen oder im Rahmen der „Hand-
werkerregelung“.

Bitte beachten Sie nach Ablauf der Übergangsfrist die geän-
derte Regelung. Bei Fragen hierzu können Sie sich jederzeit 
an unseren Gefahrgutbeauftragten wenden (gefahrgut@
basigas.de). ML

Ausreichende Belüftung beim Gastransport


